
im Regierungsbezirke Cassel. 179

Im Verwaltungsbcrcichc des Ociicral-Inspcctors des Thiiring'schcn
Joll- und Handels-Vereins zu Erfurt.

Uutersteucramt Schmalkalden.
Steuer-Einnehmer: Ober-Controleur C. R. Weschke

Steuer -Receptur in Brotterode.

Steuer-Receptor: Ziele.

D i r e c t i o n

der Königlich Preußischen und der Großhenoglich Hessischen
gemeinschaftlichen Schiffbrücke zu Offenbach.

Königl. Preußischer Commissar: Obersteuer-Jnspector Winter zu
Hanau (auftrw.).

Großherzogl. Hessischer Ober-Bau-Director, Geheimerath Arnold
zu Darinstadt 6NLZ», oi«k3, Bcva, nst2.

Beamte.

Brückenrichter: einstweilen der Landrichter zu Offenbach.
Inspector: Kreisbaumeister Lindt, das.
Kassirer: Rentmeister Leiß, zu Bockenheim.
Brückengeld-Erheber: Ioh. Friedrich Rothamel.

Bier Brückenwärter.
 —

XV. General - Commission u&gt; Cassel
beauftragt mit der Ausführung der Königlichen Vcrvtdnungcn vom 13. Mai und 2. Scptbr.

&gt;867 , betreffend die Ablösung der Servituten, die Theilung der Gemeinschaften und

die Zusammenlegung der Grundstücke für das vormalige Kursürstenthum Hessen bezw. für
die bisher Bayerischen und Großhcrzoglich Hessische» Gebietsthcilc, welche zum Regierungs
bezirk Eaffcl und zum Hintcrlandkreise des Rcgicrungbbczirks Wiesbaden gehören. Nach
dem Gesetz vom 25. Januar ist der General-Commission in Cassel auch die Ausführung
der^ Servitut - Ablösungen, Theilung der Gemeinschaften und wirthschaftlichen Zu
sammenlegungen der Grundstücke in den Fürstenthümcrn Waldeck und Pyrmont, sowie
durch das Gesetz , betreffend die Umwandlung des Erblcih-, Landsiedclei -, CrbzinS-,
Erbpacht - Verhältniffes in Eigenthum und die Ablösung der daraus herrührenden
Leistungen im Gebiete des Regierungsbezirks Wiesbaden und in den zum Regierungs

bezirk Cassel gehörigen, vormals Grosherzoglich Hessischen Gebictstheilen, vom 5. April
1869, die Ausführung dieses Gesetzes in den lctztgedachtcn Gebictstheilen und durch
das Gesetz von demselben Tage, betreffend die wirthschaftliche Zusammenlegung der
Grundstücke in dem Bezirke des Justizsenats zu Ehrenbreitstein, die Ausführung dieses
Gesetzes in dem Kreise Wetzlar übertragen worden.

D i r e c t i o n.

Ober - Regierungs - Rath und General - Commissions - Director:

Wilhelmh PRA3 nt. @d)l.; zugleich Commissar des Finanz-
Ministers für die Reumessungs - Arbeiten, Behufs der anderweiten

Regelung der Grundsteuer im Regierungsbezirk Cassel.

Mitglieder des Collegiums.
Regierungsrath Schmidt pra4, bcv.
Regierungs- und Landes-Oeconomierath Elten prm.
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